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Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 12, 17. Mérz 1988

Wie geht man vor, wenn man sich
an der COST oder
EUREKA-Zusammenarbeit
beteiligen will?

Je nachdem, ob der Interessent einen
eigenen Vorschlag fiir eine COST-Ak-
tion oder fiir ein EUREKA-Projekt ein-
bringen oder ob er an bereits in Vorbe-
reitung befindlichen Vorhaben teilneh-
men will, ist das Vorgehen etwas unter-
schiedlich.

Falls eigene Vorschlige gemacht wer-
den sollen, empfiehlt sich eine frithzei-
tige Kontaktnahme mit dem Bundes-
amt fiir Bildung und Wissenschaft
(COST-Koordinator: Dr. N. Roulet;
EUREKA-Koordinator: Dr. P.Zinsli),
damit Ratschlédge fiir die konkrete Aus-
arbeitung solcher Ideen gegeben wer-
den konnen. Insbesondere betrifft dies

die von Aussenstehenden schwierig zu
beurteilende Frage, in welchem der drei
verfligbaren Rahmen (COST, EG-For-
schungsprogramme, EUREKA) die be-
sten Aussichten fiir die Verwirklichung
ihrer Ideen bestehen. Da die Schweiz
ausserhalb der Europdischen Gemein-
schaft steht, muss diese Frage moglichst
flexibel in Beriicksichtigung der realen
Beteiligungsmoglichkeiten an spezifi-
schen EG-Forschungsprogrammen be-
handelt werden.

Wenn sich der schweizerische Interes-
sent darauf beschrianken will zu priifen,
ob auf seinem Gebiet COST-Aktionen
oder EUREKA-Projekte und -Vorschla-
ge bestehen, an denen er sich mit eige-
nen Forschungsarbeiten beteiligen
konnte, so wird zweckmaissigerweise
sein erster Schritt die Konsultation der
schriftlichen Berichte iiber den Stand
der COST-Aktionen und der EURE-

Beitrige zur Umweltvertriglichkeitspriifung (UVP)

Umweltschutz und

Raumplanung

Ersetzt die Zweckmassigkeitsprifung eines Raumplanungs-

entscheides die UVP?

Die Umweltvertrdglichkeit ist einer der wichtigsten Gesichtspunkte bei
der Beurteilung, ob ein Raumplanungsentscheid zweckmadssig ist.

Die Entscheide der Raumplanung unterliegen nun aber nicht der Umwelt-
vertréglichkeitspriifung, wie sie durch das Umweltschutzgesetz geregelt
ist. Erst das konkrete Bauvorhaben unterliegt der UVP. Im Zeitpunkt der
Detailprojektierung kann aber an den raumplanerischen Voraussetzun-
gen nur noch geriittelt werden, wenn einerseits schwerwiegende Méngel
festgestellt werden, und diese andererseits auch korrigierbar sind.

Der Gesetzgeber hat mit der UVP zwar
eine Notbremse fiir solche Fille ge-
schaffen, wenn auch nur fir besonders
umweltrelevante Vorhaben: Bei Bauver-
weigerungen, die sich auf eine UVP ab-

VON MARTIN STEIGER,
ZURICH

stlitzen, kann es notwendig werden, die
zuwenig sachgerechten Raumplanungs-
grundlagen zu revidieren. Zur Absiche-
rung einer scharfen Anwendung der
UVP hat der Gesetzgeber die gesamt-
schweizerischen Umweltschutzorgani-
sationen zur Einsprache legitimiert.

Wegen dieser Ausgangslage ist es ver-
stiandlich, dass sich ein Spannungsfeld
zwischen Raumplanung und Umwelt-
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schutz aufgebaut hat: Konflikte ergeben
sich daraus, dass entweder mittels einer
UVP mihsam erarbeitete Raumpla-
nungsergebnisse aus der Angel gehoben
werden kdnnen oder wegen unsachgemas-
ser Raumplanungsgrundlagen Grossbau-
ten entstehen, die nicht umweltvertriglich
sind.

Umweltschutz und Raumplanung

Umweltschutz

Der Umweltschutz ist eine schiitzende
Staatsaufgabe. Er dient der Gefahren-
abwehr, muss rechtzeitig vorbeugen und
der Umweltbelastung klare Grenzen
setzen; gewisse Grenzwerte gelten denn
auch absolut und sind einer abwigen-
den Lockerung nicht zugéinglich.

KA-Projekte, die das Bundesamt fir
Bildung und Wissenschaft periodisch
herausgibt, sein. Das Sekretariat des
VORORTES und des VSM wird mit
diesen Berichten bedient, so dass sie
ausser vom Bundesamt fiir Bildung und
Wissenschaft auch dort bezogen wer-
den konnen. Selbstverstindlich stehen
die genannten BBW-Mitarbeiter fiir er-
gianzende Informationen zur Verfi-
gung.

Das weitere Vorgehen, wenn konkrete
Vorstellungen iiber die Aktion oder das
Projekt bestehen, an dem man mitzu-
wirken beabsichtigt, ist in groben Zi-
gen in den beiden Ablaufsschemen 1
und 2 wiedergegeben.

Adresse des Verfassers: Prof. Dr. Urs Hoch-
strasser, Bundesamt fiir Bildung und Wissen-
schaft.

Bisherige Artikel dieser Reihe erschienen in
«Schweizer Ingenieur und Architekt»

Heft 18/86. Seiten 429-433
Heft 44/86, Seiten 1103-1110
Heft 4/87, Seiten 53-59

Heft 11/87, Seiten 243-250
Heft 36/87, Seiten 1033-1037
Heft 39/87, Seiten 1131-1137
Heft42/87, Seiten 1213-1215
Heft 43/87, Seiten 1238-1242

Raumplanung

Die Raumplanung hingegen ist eine ge-
staltende und lenkende Staatsaufgabe.
Sie steht im Widerstreit der Interessen.
Es geht sowohl um den Schutz der Um-
welt als auch um umweltbelastende Ak-
tivititen der Bevolkerung und der Wirt-
schaft. Die Raumplanung muss die In-
teressen abwégen, optimieren und das
Ergebnis verbindlich festhalten. Damit
gewdhrt sie den Einzelinteressen klar
begrenzte Handlungsspielrdume.

Verschiedene Aufgaben -
Ahnliche Ziele

Zwar unterscheidet sich der Charakter
der jeweiligen Aufgaben von Umwelt-
schutz und Raumplanung. Politiker und
Fachleute des Umweltschutzes und der
Raumplanung sind aber fiir ihre Erfiil-
lung gemeinsam verantwortlich, denn
die zugrunde liegenden Gesetze verfol-
gen dhnliche Ziele. Dies wird aus der
Stossrichtung des Umweltschutzgeset-
zes (USG) und des Raumplanungsgeset-
zes (RPG) deutlich:
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Das USG «soll Menschen, Tiere und
Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und
Lebensrdume gegen schédliche oder ld-
stige Einwirkungen schiitzen und die
Fruchtbarkeit des Bodens erhalten. Im
Sinne der Vorsorge sind Einwirkungen,
die schédlich oder ldstig werden kénnten,
frithzeitig zu begrenzen.»

Das RPG verlangt von Bund, Kantonen
und Gemeinden, «dass der Boden haus-
hilterisch genutzt wird. ... Sie achten
dabei auf die natiirlichen Gegebenheiten
sowie auf die Bediirfnisse von Bevilke-
rung und Wirtschaft. Sie unterstiitzen mit
Massnahmen der Raumplanung insbe-
sondere die Bestrebungen, die natiirlichen
Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Was-
ser, Wald und die Landschaft zu schiit-
zen; wohnliche Siedlungen und die rdum-
lichen Voraussetzungen fiir die Wiri-
schaft zu schaffen und zu erhalten; etc.»

Kompetenzkonflikte

Soweit Zitate aus der Gesetzgebung.
Die Aufgaben sind klar und unmissver-
standlich gestellt und das gemeinsame
Ziel heisst: Die Umwelt ist zu erhalten,
zu pflegen und zu gestalten. Erfolgreich
ist diese Arbeit nur, wenn in den ver-
schiedenen staatlichen Ebenen und
Fachbereichen die Zusammenarbeit gut
organisiert wird, und zwar so, dass die
Spezialisten aus den verschiedenen Am-
tern gezwungen sind, schon sehr frith
zusammen zu sitzen.

An Gemeinsamkeiten fehlt es nicht und
doch ist nicht zu verkennen, dass sich
zwischen Umweltschutz und Raumpla-
nung immer wieder Spannungsfelder
aufbauen: Wo Aufgaben sich tber-
schneiden, entstehen Kompetenzkon-
flikte.

Probleme der Abstimmung

Uberzeugt von der Richtigkeit der ge-
setzlichen Ziele mochte ich als Raum-
planer meine praktische Titigkeit auf

Zone fur off. Bauten und Anlagen
groberschiossene Wohnzone A
nichterschiossene Wohnzone B
Trassee Umfahrungssirasse

diese ausrichten. Ich mochte mithelfen,
dass umweltgerechte Planungen be-
schlossen werden, die auch noch Be-
stand haben, wenn gestiitzt auf sie ge-
baut werden soll. Und eigentlich be-
rithrt es seltsam, dass hier in der Praxis
immer wieder grosse Schwierigkeiten
auftreten. Es konnten viele verschieden-
artige Fille gezeigt werden, bei denen
sich Raumplanungs- und Umwelt-
schutzverfahren oder bei denen sich
Raumplanungs- und Umweltschutz-
Spezialisten in die Quere kommen.
Diese Probleme entstehen nicht ge-
zwungenermassen, sondern weil wih-
rend der Richt- und Nutzungsplanung
oft die Umweltkonsequenzen nicht ge-
nigend durchdacht wurden. Auch
stosst man bei der Anwendung des Um-
weltschutzgesetzes auf unerwartete
technische Schwierigkeiten, die unter
Umstédnden sinnvolle Losungen verhin-
dern.

Fallbeispiel als lllustration

Ich mochte solche Probleme an einem
Fall erldutern; der Fall ist aus der
Praxiserfahrung heraus konstruiert, was
den Vorteil hat, dass von ortlichen und
politischen Verhiltnissen abstrahiert
werden kann.

Fallbeispiel

Ausgangslage

Ein reizvoller historischer Dorfkern in
einer Region des hochentwickelten Mit-
tellandes leidet unter starkem Durch-
gangs- und Zielverkehr. Alle Strassen
im Dorf sind mit parkierten Autos ver-
stellt, denn der Ort ist ein beliebtes Aus-
flugsziel. Viele Ausfliigler kommen mit
der Bahn, weil sie nicht wissen, ob ein
Parkplatz zu finden ist. Der Dorfkern
ist von bestehenden Wohnquartieren,
erschlossenen und  unerschlossenen
Bauzonen umgeben (vgl. Bild 1).

Ortsplanung

Im Rahmen der Ortsplanung wird nun
eine Umfahrungsstrasse geplant. Sie be-
grenzt die Bauzonen im Siiden, wo auch
die Aussicht auf die schiitzenswerte
Landschaft besonders schon ist. Varian-
ten der Umfahrungsstrasse, die dieses
Gebiet durchquert hétten, wurden sei-
nerzeit verworfen. Aus Grinden des Er-
schliessungsstandes wird die Bauzone A
und aus lokalpolitischen Griinden die
noch nicht erschlossene Bauzone B
im  Zonenplanentwurf beibehalten.
Schliesslich wird auch der Standort fiir
ein grosses Parkhaus bestimmt. Der
grosse Bau muss unterirdisch erstellt
werden, um das Orts- und Landschafts-
bild nicht zu storen. Das Parkhaus soll
kiinftig den Dorfkern vor wilder Parkie-
rerei der Touristen verschonen.

Die Nutzungsplanung wird durch die
Gemeindeversammlung  beschlossen:
Die grossen Bauzonen A und B verblei-
ben in der Wohnzone, der Dorfkern
wird einer Ortsbildschutzzone und das
unterirdische Parkhaus einer Zone fiir
Offentliche Bauten und Anlagen zuge-
wiesen. Gestitzt auf die Zweckmaéssig-
keitsprifung wird die Nutzungsplanung
durch die Regierung genehmigt (vgl.
Bild 2).

Die groberschlossene Wohnzone A wird
nun iiberbaut

In der groberschlossenen Wohnzone A
wird anschliessend eine «iibliche» Bau-
landumlegung durchgefiihrt, ohne dass
dabei auf die Art der kiinftigen Bebau-
ung geachtet wird. Die Zone wird nun
sukzessive mit Wohnungen tiberbaut
(vgl. Bild 3).

Der Bau der Umfahrungsstrasse drangt
sich auf

Die Verkehrsmisere im Dorf hat lang-
sam immer mehr zugenommen. Der
Kanton sieht sich jetzt gezwungen, die
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Bild 3. Teiliberbauung

Umfahrungsstrasse zu projektieren und
zu bauen (vgl. Bild 4).

Gestiitzt auf die Larmschutzverord-
nung (LSV) miisste nun der Lédrm dieser
«neuen ortsfesten Anlage» soweit be-
grenzt werden, dass die von der neuen
Strasse ausgehenden Larmimmissionen
die sogenannten Planungswerte nicht
iiberschreiten. Dies ist ohne unverhalt-
nisméssige Massnahmen — wie der Er-
richtung eines steilen und hohen Lirm-
walls im engen Bereich zwischen Bebau-
ung und Strasse — nicht moglich. Ein
solcher Wall ist aber aus landschaftli-
chen, ortsbildschiitzerischen und wohn-
hygienischen Griinden undenkbar.

Auch die fur die Kantonsstrasse obliga-
torische ~ Umweltvertraglichkeitsprii-
fung (UVP) hilft nicht weiter. Sie kann
nur feststellen, dass die frither schon
verworfenen Varianten die Landschaft
stark belasten. Weiter stellt sie fest, dass
die Chance, die Strasse immissionsarm
ins Siedlungsgefiige einzupassen, durch
die bereits erfolgte Uberbauung zu-
nichte gemacht wurde. Die Vollzugsbe-
horde gewihrt denn auch «Erleichte-
rungen» fir die Realisierung der
Strasse, weil ein iberwiegendes offentli-
ches Interesse an der Umfahrungs-
strasse besteht. Fiir den Larmschutz gel-
ten also nur noch die weniger einschnei-
denden «Immissionsgrenzwerte».

Fazit:
Einerseits wurde eine Wohnzone er-
schlossen und tiberbaut, ohne dass auf

Bild 5.

Landumlegung

Bild 4.  Umfahrungsstrasse

den Liarm der kiinftigen Umfahrungs-
strasse Riicksicht genommen wurde.
Dieses Problem entstand, weil bei der
Uberbauung des Quartiers nur die
grobe Linienfithrung feststand, das
Strassenprojekt hingegen noch nicht
auflagereif war. So war man nicht ver-
pflichtet, im Rahmen der LSV darauf
Riicksicht zu nehmen.

Andererseits wurde auch das Prinzip
verletzt, wonach neue Strassen nicht zur
Uberschreitung der sogenannten Pla-
nungswerte fiihren sollen, weil das
Quartier eben schon bis unmittelbar an
die Strassenbaulinie gebaut war. Die
umfassenden Uberlegungen der UVP
kamen zu spat — die frither gefillten
Raumplanungsentscheide hatten zu un-
iberwindbaren Prijudizien gefiihrt.

Nun stehen wieder unnoétigerweise
neue Wohnungen im Lirmbereich einer
neuen und nodtigen Strasse. Formal-
rechtlich scheint alles in Ordnung. Aber:
Das Prinzip der Vorsorge wurde in der
Planungsphase  vernachldssigt;  so
konnte das Umweltschutzgesetz nicht
mehr optimal angewendet werden und
auch die UVP war wirkungslos, weil sie
nichts mehr d4ndern konnte.

Auch die unerschlossene Wohnzone B
soll nun baureif gemacht werden

Die Grundeigentiimer fithren nun auch
im unerschlossenen Gebiet eine «iibli-
che» Baulandumlegung durch. Der In-
genieur plant die Erschliessung. Die
Pliane fir die Quartierstrassen, Kanali-

sation und Wasserleitungen werden auf-
gelegt (vgl. Bild 5).

Ein Grundeigentiimer, dessen Aussicht
verbaut wird, macht Schwierigkeiten.
Er macht geltend, dass noch nicht er-
schlossene Bauzonen fiir den Woh-
nungsbau nur soweit erschlossen wer-
den diirfen, als die Larmplanungswerte
eingehalten werden konnen. Mit bauli-
chen und gestalterischen Massnahmen
sind diese Larmwerte jedoch nicht ein-
zuhalten, denn die vorgesehene Parzel-
leneinteilung ldsst zu wenig Platz zwi-
schen Strasse und Bebauung. Daraufhin
verweigert die Regierung die Genehmi-
gung des Quartierplanes; flir die Grund-
eigentimer und die Gemeindebehorde
beginnt nun das ganze Prozedere wieder
von vorn.

Fazit: Weil der Geometer, der die Bau-
landumlegung durchfiihrte, der Ingeni-
eur, der die Erschliessung plante, und
die Behorde, die den Quartierplan be-
schloss, den sachlichen und rechtlichen
Zusammenhang zwischen Erschliessung
und Grenzwerten der Larmbelastung
nicht kannten, war die Regierung ge-
zwungen, die Genehmigung des Quar-
tierplans zu verweigern und nun ist alles
blockiert. Die ganze Quartierplanung
muss neu aufgerollt werden.

Schliesslich soll auch das Parkhaus ge-
baut werden

Die Geschichte geht weiter. Nun soll
auch das unterirdische Parkhaus mit

Bild 6. Das Parkhaus und die UVP

:l ‘Ubliche’ Baulandurnlegung In der unerschlossenen Wohnzone B

ﬂ Standort Parkhaus

: Grundwasserstrom
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Sondemutzungsplan-Pfiicht : Konzentration
der Bauvolumen und Freihalten der Gebiete
entlang Umfahrungsstrasse mit landschaftlich
eingepassten Larmschutzmassnahmen

LANDWIRTSCHAFTSZONE LW
Entschadigungsloses Auszonender bisheri-
gen Bawzone B; vorsehen landschaftlich ein-
gepasster Larmschutzmassnahmen

DEZENTRALES PARKIERUNGSKONZEPT

m ev. 3. Parkhaus an éstiicher Ortszufahrt

An westlicher Dorfzufahrt beim Bahnhof
gelegen (Park+Ride-Funktion)

am urspranglichen Standort in Dorfmitte
gelegen, jedoch redimensioniert

Bild7. «Umweltgerechte Planung»

550 Parkplitzen erstellt werden. Unge-
achtet der vorgidngigen Planfestlegun-
gen, Zweckmissigkeitspriiffungen und
Planungsgenehmigungen kann die Bau-
bewilligung fiir ein Parkhaus mit mehr
als 500 Platzen nur gestiitzt auf eine
UVP vorgenommen werden. Diese hat
dabei die direkten und indirekten Aus-
wirkungen des Parkhauses auf die Um-
welt sowohl einzeln als auch gesamthaft
und in ithrem Zusammenwirken zu er-
mitteln und zu bewerten (vgl. Bild 6).
Die UVP kommt zum Schluss, dass die
geplante Anlage erhebliche Auswirkun-
gen auf die Umwelt hat:

Die Zu- und Wegfahrt sowie die Liif-
tungsanlage bringen den direkt angren-
zenden Wohngebieten erhebliche Lirm-
und Luftbelastungen.

Das Parkhaus zieht mehr Autover-
kehr an, weil man nun bequem und zen-
tral parkieren kann; dadurch werden
weniger Leute mit dem Zug anreisen.

Die unterirdische Anlage beeintréich-
tigt einen Grundwasserstrom erheblich.

Eine geeignetere Anordnung des
Parkhauses ist nicht moglich: die oberir-
dische Erstellung des Parkhauses am
Dorfeingang kommt wegen der Schutz-
wiirdigkeit des Orts- und Landschafts-
bildes nicht in Frage. Frither noch
durchaus denkbare Standorte in den da-
mals noch uniiberbauten Wohnzonen,
die ein dezentrales Parkierungskonzept
erlaubt hitten, sind zwischenzeitlich
iiberbaut worden.

Kann das Parkhaus nicht gebaut wer-
den, ist die verkehrsmassige und stéidte-
bauliche Sanierung des reizvollen Dorf-
kerns in Frage gestellt.

Die Baubehorde gibt den Griinden, die
fiir das Parkhaus sprechen, mehr Ge-

wicht und bewilligt es. Der besagte
Grundeigentiimer ist nun dafiir besorgt,
dass die Sektion einer nationalen Um-
weltschutzorganisation sich der Sache
annimmt; diese hatte sich schon im Vor-
feld der Ortsplanung gegen die «ver-
kehrserzeugende Umfahrungsstrasse»
und das «gigantische Parkhaus» aus
grundsitzlichen Erwdgungen zur Wehr
gesetzt. Jetzt ergreift sie jene Rechtsmit-
tel, die ihr damals verwehrt waren. Es ist
nicht auszuschliessen, dass das Park-
haus insbesondere aus Griinden des Ge-
wasserschutzes in der vorgesehenen
Form nicht gebaut werden darf.

Fazit: Was niitzt eine Nutzungspla-
nung, wenn man nicht auf ihr bauen
kann, die ganzen Uberlegungen erneut
aufgerollt werden miissen und die Ge-
fahr besteht, dass das Planungswerk ge-
richtlich aus den Angeln gehoben wer-
den kann.

Planungsdebakel

Gesamthaft gesehen stellt das Fallbei-

spiel ein Planungsdebakel dar:

— Die Ziele des USG und der LSV sind
verletzt.

— Die Grundsitze des RPG sind nicht
eingehalten.

— Die privaten und 6ffentlichen Bau-
vorhaben sind blockiert.

— Die Nutzungsplanung kann nicht
vollzogen werden.

— Das Vertrauen in die Behorden und
in die Planung ist erschiittert; die
Verbitterung gegen die «Griinen»,
die immer zu spit kommen und que-
rulieren, ist gross.

— Das letzte Wort haben einmal mehr
die Juristen.

Wie hétte es besser laufen
kénnen?

Die Frage: Konnte bei gleicher Pro-
blemlage durch die Raumplanung mehr
Rechtssicherheit geschaffen und dem
Umweltschutzgedanken besser zum
Durchbruch verholfen werden? Ich
meine: JA! (vgl. Bild 7).

Umfahrungsstrasse: Im Rahmen der
Ortsplanung hédtten bei der Bezeichnung
des Trassees fur die Umfahrungsstrasse
die zu erwartenden Larmauswirkungen
aufgezeigt werden miissen. Diese hitten
als Grundlage fiir Vorschlige dienen
koénnen, wie man zonenrechtlich und
gestalterisch auf das Problem hitte rea-
gieren konnen. Dies wire um so not-
wendiger gewesen, als es ausserordent-
lich schwerfillt, auf der Stid- und Aus-
sichtsseite einer Wohnzone die strengen
Planungswerte des Larmschutzes einzu-
halten.

Erschlossene Wohnzone A: Die grober-
schlossene Wohnzone A kann man
ohne Entschiddigungsfolgen kaum aus-
zonen. An besonders ldrmigen Lagen
hitte eine weniger empfindliche, ge-
werbliche Nutzung vorgesehen werden
koénnen oder man hétte beispielsweise
im Rahmen der Baulandumlegung die
zuldssigen Bauten zusammenriicken
konnen. Mit dem dadurch gewonnenen
grossen Abstand zwischen Bebauung
und der Umfahrungsstrasse wéren
durch grossflichige Modellierungen der
Landschaft eingepasste Larmschutz-
massnahmen realisierbar gewesen. Um
eine solche, der lirmigen Lage gerecht
werdende Quartierplanung sicherzustel-
len, hitte in der Nutzungsplanung auch
die Pflicht fiir einen Sondernutzungs-
plan festgelegt werden konnen. Die Er-
fahrung zeigt, dass Sondernutzungs-
pline zu wesentlich besser gestalteten
Uberbauungen fiihren als gewdhnliche
Zonenvorschriften. Bei der Beurteilung
von Uberbauungskonzepten geht das
Ermessen der Behorden wesentlich wei-
ter als bei der Priifung, ob ein Projekt
die konkreten Bauvorschriften einhilt.

Unerschlossene Wohnzone B: Die beson-
ders larmexponierte, unerschlossene
Wohnzone B hitte im Rahmen der Nut-
zungsplanung wenigstens in Strassen-
nihe ausgezont werden konnen und
zwar entschiddigungslos. Eine Wohn-
zone direkt an der Umfahrungsstrasse
hitte als unzweckmadssig verweigert
werden miissen.

Parkhaus: Schliesslich hitte im Rahmen
der Ortsplanung ein dezentrales Parkie-
rungskonzept vorgesehen werden kon-
nen; z. B. mit mehreren kleineren Par-
kierungsanlagen, die sich besser in die
bestehende Siedlungsstruktur einfligen.
Vielleicht hitte man sich auch vermehrt
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auf Verbesserungen fiir die Bahn-
Reisenden ausrichten konnen.

" Kurz: Die Gemeinde hitte sorgféltiger
planen oder die Regierung hétte bei der
Zweckmadssigkeitsprifung restriktiver
handeln missen.

Folgerungen fiir die Praxis

Umweltbezogener
«Raumplanungsnachweis»

Richt- und Nutzungsplanungen sollten
vemehrt unter Beachtung ihrer Auswir-
kungen auf die Umwelt konzipiert, be-
schlossen und vor der Genehmigung be-
sonders eingehend auf ihre umweltbezo-

gene Zweckmissigkeit geprift werden. .

Das RPG zeigt in Art. 1 und 3 auf, wel-
che Ziele und materiellen Grundsitze
bei Planungen einzuhalten sind. Dort,
wo sich aus der Anwendung Widersprii-
che ergeben, sind sie gegeneinander ab-
zuwagen.

Die planende Behérde liefert einen
« Raumplanungsnachweis»: Die UVP
kann hier als Vorbild dienen: Die pla-
nende Behorde sollte gewissermassen
als «Verursacher» verpflichtet werden,
einen «Raumplanungsnachweis» zu er-
stellen. Dieser hdtte die Grundlagen der
anzustrebenden Entwicklung (RPG
Art. 6) und die Umweltauswirkungen
der planerischen Festlegungen darzule-
gen. Andererseits wiren aber auch die
vielfiltigen Interessen der Bevolkerung
und der Wirtschaft, aber auch der ver-
schiedenen staatlichen Institutionen
herauszuschélen und mit jenen des Um-
weltschutzes abzuwédgen.

Die Beweislast wird umgekehrt: Durch
den «Raumplanungsnachweis» wiirde
die Beweislast umgekehrt. Die Geneh-
migungsbehorde miisste nicht mehr als
erste beweisen, dass eine Planung die
Umweltbelange unzureichend beriick-
sichtigt. Es wére vielmehr die Aufgabe
der planenden Behorde in einem
Grundlagenbericht nachzuweisen, wie
die Ziele und die materiellen Grund-
sitze des RPG aber auch des USG ein-
gehalten werden und dass keine unzu-
lassigen Umweltbelastungen zu erwar-
ten sind. Dieser «Raumplanungsnach-
weis» wiirde dhnlich dem UVP-Bericht
als Entscheidungsgrundlage dienen, sei
es fiir den Beschluss einer Nutzungspla-
nung, sei es fiir deren Zweckmassigkeits-
priiffung und Genehmigung.

Die Rechtsbestdindigkeit wird erhdéht:
Wenn ein solcher «Raumplanungsnach-
weis» die Umweltvertriglichkeit des
Planungsinhalts nachweist, diirfte in Be-
zug auf die in diesem Stadium bekann-
ten Sachverhalte das Risiko klein sein,
dass eine UVP zu einem gegenteiligen
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Ergebnis kommt. Der «Raumplanungs-
nachweis» wiirde so auch einen Beitrag
zur Verbesserung der Rechtsbestdndig-
keit von Nutzungsplanungen leisten.

Der Aufwand in der Planungsphase
steigt: Es ist klar, dass die Forderung
nach einem sorgféltig erarbeiteten
«Raumplanungsnachweis» die Raump-
lanung zusétzlich belastet. Es ist des-
halb zu erwarten, dass sich gegen die
vorsorgliche Ermittlung unerwiinschter
Auswirkungen einer Planung Wider-
stand regen diirfte. Und doch: Es ist
nicht moglich, dem gesetzlichen Auftrag
der Vorsorge zu geniigen, ohne auch die
komplexeren Zusammenhdnge zwi-
schen Siedlungsentwicklung und Um-
weltbelastung zu erkennen. Dies erfor-
dert einen zusdtzlichen Planungsauf-
wand und eine ausreichende Qualifika-
tion der Planungsfachleute.

Vorgezogener Nachweis der
Umweltvertréaglichkeit

Es wire zweckmassig, wenn eine Anlage
der UVP unterzogen werden konnte
(nicht misste), sobald sie in allen um-
welterheblichen Teilen bestimmt ist, un-
abhidngig davon, ob es sich um eine
Festlegung in einen Sondernutzungs-
plan oder um ein eigentliches Baupro-
jekt handelt. Eine solche UVP wire
ebenfalls vom Ersteller der Anlage aus-
zuarbeiten. Der Weg tiber den Sonder-
nutzungsplan wird bei grossen Bauvor-
haben ohnehin immer hdufiger gewéhlt:
Mit beschrinktem Planungsaufwand
soll dadurch eine ausreichende Pla-
nungssicherheit geschaffen werden, in-
dem zuerst Grundsatzliches entschieden
und den Einsprachen ausgesetzt wird
und erst danach das aufwendige Detail-
projekt, das zur Baubewilligung fiihrt,
erarbeitet wird. Auch dort, wo ein Werk
friihzeitige Investitionen auslost, z. B.
den Landerwerb fiir den Kiesabbau,
sollte in der Planungsphase die notige
Sicherheit geschaffen werden konnen,
die durch eine projektbezogene UVP
nicht mehr gefihrdet werden kann. Bei
der Bewilligung einer solchen Anlage ist
aber in jedem Falle zu priifen, ob die
von der vorgezogenen UVP erfassten
Elemente auch alle umweltrelevanten
Gesichtspunkte behandelt hat. Nur
dann kann die UVP fiir eine in einem
Sondernutzungsplan festgehaltene An-
lage fiir das Bewilligungsverfahren ver-
bindlich sein.

«Raumplanungsnachweis»-
Grundlage des UVP-Berichts

Im weiteren wire es wiinschenswert,
wenn die Verordnung zur UVP festhal-
ten wirde, dass der «Raumplanungs-
nachweis» bzw. die raumplanerischen
Grundlagen dem UVP-Bericht zugrunde

gelegt werden miissen, soweit sie flir ein
UVP-Vorhaben noch gelten und zwi-
schenzeitlich keine rechtlichen und ma-
teriellen Anderungen eingetreten sind.
Auch wenn das geltende Recht nicht
erlaubt, solche Grundlagen verbindlich
zu erkldren, wire es ein erster Schritt in
Richtung Planungssicherheit, wenn
diese in die UVP-Verfahren als Unter-
lage integriert werden miissten.

«Sparschdden»

Sodann ist festzuhalten, dass viele Pla-
nungsfehler nicht wegen der Unfihig-

Raumplanung und UVP

Was den relativen Stellenwert, die Wech-
selwirkung und Abfolge zwischen Raum-
planung und Umweltvertraglichkeits-
prifung betrifft, hat das Bundesgericht
am 8. Juli 1987 einen bedeutungsvollen
Entscheid im Falle eines Kiesabbaus in
Lommiswil, Solothurn, gefdllt. Dabei ist
insbesondere auf die folgenden Ausfiih-
rungen des Bundesgerichtes auf Seite
16 f. lit. ¢) aa) hingewiesen:

«Das Umweltschutzgesetz fiihrt kein zu-
sdtzliches Bewilligungsverfahren ein. Die
Umweltvertrdaglichkeitspriifung ist des-
halb in der Regel in die bestehenden Ent-
scheidverfahren zu integrieren (BGE 112
Ib441 E.7e). Da es wenig zweckmdssig
wdre, die notwendigen Priifungsarbeiten
auf mehrere parallel ablaufende Verfah-
ren zu verteilen, muss eine Konzentration
auf dasjenige Plangenehmigungs-, Kon-
zessions- oder Bewilligungsverfahren er-
folgen, welches fiir den betreffenden An-
lagetyp als besonders geeignet erscheint.
Dabei ist stets jenes zu wdhlen, welches ei-
nerseits in einer maoglichst frithen Phase
der Projektierung stattfindet und anderer-
seits doch bereits eine umfassende Beur-
teilung aller Umweltauswirkungen des
Vorhabens erlaubt (BB1 1979 111 786). Im
vorliegenden Fall kann die Umweltvertrdg-
lichkeitspriifung sinnvoll nur im Gestal-
tungsplanverfahren stattfinden.»

Die einfache Empfehlung zu einer ...
«Konzentration auf dasjenige Verfahren
(vorzunehmen), welches ... geeignet er-
scheint», kann den Fachmann in be-
stimmten Fillen wohl in ein echtes Di-
lemma bringen. Diese Forderung prisen-
tiert sich - sogar beim gleichen Projekt -
beispielsweise fiir den Bereich Luft ganz
anders als flr den Bereich Liarm. Wir
denken, dass in gegebenen Fillen - dhn-
lich wie bei Kostenschitzungen, welche
in verschiedenen Planungsstufen dem
Kostenvoranschlag vorausgehen - Um-
weltvertriglichkeitsiiberlegungen  und
-berichte stufenweise darzustellen sind.
Es braucht in diesem Sinne eine kontinu-
ierliche Priifung der Umweltvertriglich-
keit schon im Zuge der Raumplanungs-
stufen bzw. ihrer Genehmigung. Zudem
ist der erste Anlass fiir eine formelle
UVP wahrzunehmen, wenn die Auswir-
kungen eines Vorhabens auf die Umwelt
umfassend beurteilt werden konnen.
Red.
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keit der Planer und Behorden gemacht
werden, sondern wegen einer unzurei-
chenden Auseinandersetzung mit einer
z.T. neuen und komplexen Materie.
Normalerweise wird heute fiir eingehen-
dere Uberlegungen zu wenig Zeit und
Geld eingesetzt — ja es hat sich mancher-
orts sogar eingebtirgert, dass Raum-
planungsaufgaben an jene Fachleute
vergeben werden, die mit relativ gerin-
gem Aufwand gingige Losungen zu er-
arbeiten versuchen und deshalb zu-
nachst auch weniger Kosten verursa-
chen (eine Planerstunde kostet schliess-
lich immer ungefahr gleich viel). Trotz
der dadurch auftretenden «Sparschi-
den» sind Behorden in der Regel immer
wieder erstaunt, dass gerade die erfahre-
nen Fachleute mehr Zeit zur Erfiillung
einer Aufgabe beanspruchen und des-
halb hohere Kredite nachfragen als die
Unerfahrenen.

Avufklérung der Bevélkerung

Die Umweltqualitdt einer Planung wird
je nach Standpunkt unterschiedlich be-
urteilt; Kontroversen zwischen Raum-
planung und Umweltschutz liegen des-
halb in der Natur der Sache.

Es ist aber wichtig, dass nicht erst im
Projektstadium eines Bauvorhabens
iiber Umweltbelange debattiert wird,
denn dann sind die Voraussetzungen
schon prijudiziert und die Gesamtzu-
sammenhinge konnen nicht mehr be-
einflusst werden. Diese Zusammen-
hinge mussen der Bevolkerung frither
ins Bewusstsein gerufen werden und
nicht erst im direkten Zusammenhang
mit strittigen Planungsvorhaben.

Nur wenn es gelingt, die Zusammen-
hinge umweltgerechten Planens und
Gestaltens rechtzeitig zu erkennen, ist es
moglich, Vorsorge zu betreiben und da-
mit jenen Anteil zu reduzieren, wo der
Umweltschutz die schon eingetretenen
Schidden reparieren muss oder wo die
offentliche Hand und die Privatwirt-
schaft falsch investieren.

Entwiirfe von Vorschriften
vorgéingig testen

Zu oft werden Gesetze und Verordnun-
gen erlassen, die unter dem Druck der
Umstéinde zu wenig durchdacht werden
konnten. Zu selten werden die Entwiirfe
zu solchen Erlassen an wirklichen und
hypothetischen Fillen getestet, obschon
mit Testverfahren sehr gute Erfahrun-
gen gemacht wurden.

So wurden seinerzeit zur Frage des
Lirmschutzes an Nationalstrassen zahl-
reiche Testfille durchgespielt, die zu in-
teressanten Planungsverfahren fiihrten.
Diese in einer Schrift der Schweizeri-
schen Vereinigung fiur Landesplanung

(VLP) dargestellten Verfahren erleich-
terten es, die gewonnenen Erkenntnisse
in die Praxis umzusetzen, auch ohne
eine Verordnung des Bundes.

Erst praktische Testfille schufen auch
die Grundlage zur Harmonisierung der
Verfahren der neuen Larmschutzver-
ordnung mit jenen der Raumplanung.

Es wire wiinschbar gewesen, dass z. B.
die Baubeschrinkungen der Larm-
schutzverordnung getestet worden wi-
ren. Vielleicht wiren dann Zweifel an
der Zweckmaissigkeit von Art. 42 ent-
standen: Dieser verunmoglicht es, an
innerstadtischen Lagen Neubauten ir-
gendwelcher Art zu erstellen, wenn die
Alarmgrenzwerte Uberschritten sind, es
sei denn, es konne im Einzelfall ein
liberwiegendes Interesse nachgewiesen
werden und der Kanton stimme zu.
Denn auch bei Bilirogebduden, die von
der ruhigen Seite her beliftet sind, mus-
sen die Alarmgrenzwerte vor der Fas-
sade eingehalten werden, auch wenn die
Arbeitspldtze mit Larmschutzfenstern
wirksam geschiitzt sind.

Zusammenarbeit der Disziplinen

Gestalter, Raumplaner und Umwelt-
schiitzer stehen am Anfang ihrer Zu-
sammenarbeit. Sie sollten Gelegenheit
erhalten, die Bedeutung ihrer Tétigkeit
fiir den Fachbereich des anderen und
den Einfluss der fremden Disziplinen
griindlich kennenzulernen. Es sollte ver-
mieden werden, die Umweltschutzbe-
lange fachlich und organisatorisch zu
isolieren, indem Organismen wie z. B.
Umweltschutz-Kommissionen geschaf-
fen werden, die mit den Raumplanungs-
organen in Konkurrenz stehen. Nur
wenn auch auf der praktischen Ebene
des Alltags die Zusammenhénge ausrei-
chend erkannt sind, kann die Zusam-
menarbeit erfolgreich sein. Es diirfte
sich lohnen, in praxisbezogene For-
schung sowie Aus- und Weiterbildung
im Spannungsfeld zwischen Gestaltung,
Raumplanung und Umweltschutz Mit-
tel zu investieren.

Folgerungen

Aufgaben der Kantone

Die Initiative fiir die Erarbeitung um-
weltgerechter « Raumplanungsnach-
weise», die Gewihrung des dafiir not-
wendigen finanziellen Spielraumes sowie
eine grundlegende Aufklirung der Be-
volkerung obliegt vor allem den Kanto-
nen.

Aufgaben des Bundes
Dic Moglichkeit, Sondernutzungspline

fakultativ einer UVP zu unterziehen
und die Pflicht, relevante Raumpla-
nungsgrundlagen in das UVP-Verfahren
zu integrieren, konnte durch eine Er-
gdnzung des Entwurfes der UVP-
Verordnung erfiillt werden.

Gemeinsame Aufgaben von Bund und
Kantonen

Das Testen von Gesetzen und Verord-
nungsentwiirfen sowie flir eine praxis-
orientierte Forschung, Aus- und Weiter-
bildung bilden eine gemeinsame Auf-

" gabe von Bund und Kantonen.

Aufgaben der Fachleute

Raumplaner, Ingenieure und Umwelt-
schiitzer sollten alles unternehmen, um
die jeweils «andere Seite» zu verstehen.
Zwei Wege sollten dabei beschritten
werden:

1. Die griindliche Aus- und Weiterbil-
dung besonders in fachiibergreifen-
den Themenkreisen und

2. der Verzicht auf einen qualititsmin-
dernden Preiskampf bei der Vorberei-
tung von Planungsentscheiden und
Grossbauten, der den fachlichen
Handlungsspielraum so einengt, dass -
die notige Sorgfalt und Umsicht
nicht gewahrt werden kann.

Die Pflicht des Umweltschutzes, schad-
liche oder ldstige Einwirkungen im
Sinne der Vorsorge friihzeitig zu be-
grenzen, kann nur erfiillt werden, wenn
er auf dem Instrumentarium der
Raumplanung aufbaut.

Die Raumplanung hingegen wird ihren
verbindlichen Zielen und Grundsétzen
nur gerecht, wenn sie frithzeitig die Be-
lange des Umweltschutzes aufnimmt.

Adresse des Verfassers: M. Steiger, dipl. Arch.
ETH/SIA, Planpartner AG, M. Steiger + L. Hu-
ber, dipl. Arch. ETH/SIA, Planer BSP, Klaus-
strasse 26, Postfach, 8034 Ziirich

Leicht Giberarbeitete Fassung eines Vortrages an-
lisslich des Seminars der SIA-Fachgruppe fiir
Raumplanung und Umwelt (FRU) vom 30. Sep-
tember 1987 in Zirich.

Die ganze Vortragsreihe ist in der STA Dokumen-
tationsreihe als D022 im Generalsekretariat
(Tel. 01/201 1570) fiir Fr.22.80 (bzw. Fr. 38.-
fiir nicht SIA-Mitglieder) erhiltlich.

343




	Umweltschutz und Raumplanung: ersetzt die Zweckmässigkeitsprüfung eines Raumplanungsentscheides die UVP?

